Berliner Wassertisch                                                                                                11.11.2006

i.A. Dorothea Härlin

Freiligrathstr. 14

10 967 Berlin

dorotheahaerlin@gmx.de
Tel.: 030/6936515

An die 

SPD Berlin

z.H. Herrn Michael Müller

Kurt-Schuhmacher-Haus

Müllerstraße 163

13353 Berlin

Betr: Geplanter Passus zu den Berliner Wasserwerken im Koalitionsvertrag

Sehr geehrter Herr Müller,

ich wende mich im Auftrag des Berliner Wassertischs an Sie als Partei- und Fraktionsvorsitzenden der SPD und zwar sehr bewusst noch vor Ihrem Parteitag, bei dem der Koalitionsvertrag zur Diskussion steht.

Wir freuen uns, dass nach dem uns vorliegenden Text sich die zukünftigen Koalitionspartner für die Rekommunaliserung der BWB einsetzen. Dennoch haben wir drei konkrete Fragen:

1. Wie ist der Passus „Für die Wassertarifkalkulation soll in Zukunft – auf Grundlage sozial gerechter Tarifmodelle – eine Trennung von Grund- und Arbeitspreisen möglich werden“ gemeint? Denn die Möglichkeit der Trennung von Grund- und Arbeitspreis ist doch bereits im aktuellen Berliner Betriebegesetz verankert. Heißt „sozial gerechte Tarifmodelle“, dass wer generell wenig verbraucht und sogar verstärkt Wasser spart, auch geringere Preise zahlt? Sind damit auch Rabattmodelle prinzipiell möglich?

2. Können Sie uns den folgenden Passus „Ein Anschluss- und Benutzerzwang wird gesetzlich verankert. Damit einhergehend wird für bereits bestehende Förderanlagen bzw. -genehmigungen ein Bestandsschutz gewährleistet.“ genauer erläutern. Wem wird konkret und für wie lange ein Bestandsschutz gewährleistet?

3. Warum wird nicht im Koalitionsvertrag textlich eingefügt: „Mengenrabatte bleiben ausgeschlossen.“?

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Berliner Wassertischs

                                                                                                                    Dorothea Härlin

